
§ 49 
Einweisung in eine Planstelle 

 
(1) Ein Amt darf nur zusammen mit der Einweisung in eine besetzbare Planstelle verlie-
hen werden.  
 
(2) Wer als Beamter befördert wird, kann mit Wirkung vom Ersten des Monats, in dem 
seine Ernennung wirksam geworden ist, in die entsprechende, zu diesem Zeitpunkt be-
setzbare Planstelle eingewiesen werden. Er kann mit Rückwirkung von höchstens drei 
Monaten, zum Ersten eines Monats, in eine besetzbare Planstelle eingewiesen werden, 
wenn er während dieser Zeit die Obliegenheiten dieses oder eines gleichwertigen Amtes 
wahrgenommen und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Beförderung er-
füllt hat. 
 

Verwaltungsvorschrift zu § 49 ThürLHO 
 

1. Allgemeines 
 
Der Sinn der Vorschriften des § 49 Abs. 1 ThürLHO ist die Verbindung des beamtenrechtlichen 
Vorganges der Ernennung (= Verleihung eines Amtes im statusrechtlichen Sinn) mit dem 
haushaltsrechtlichen Vorgang der Einweisung in eine besetzbare Planstelle derselben Besol-
dungsgruppe. Damit wird sichergestellt, dass Ernennungen ausschließlich in dem Rahmen 
vollzogen werden, den der Haushaltsplan in Form der dort verbindlich ausgebrachten Plan-
stellen festsetzt. Die Ernennung eines Beamten oder Richters kann nur erfolgen, wenn eine 
entsprechende besetzbare Planstelle verfügbar ist. Ist eine besetzbare Planstelle nicht verfüg-
bar, so dürfen eine Ernennung oder Beförderung nicht erfolgen, auch wenn die beamtenrecht-
lichen Voraussetzungen vorliegen. § 49 ist entsprechend bei der Versetzung eines Beamten 
anzuwenden.  
Auch die Stellenübersichten für Arbeitnehmer, die in den Erläuterungen bei den Titeln der 
Gruppe 428 ausgebracht werden, sind entsprechend § 17 Abs. 6 Satz 2 ThürLHO bindend. 
Einwilligungen in Abweichungen nach § 17 Abs. 6 Satz 3 ThürLHO können nur nach Maßgabe 
des Haushaltsgesetzes (z.B. aufgrund tarifvertraglicher Änderungen) erteilt werden.  
 

2. Einweisung in eine Planstelle 
 
2.1 Die besetzbare Planstelle muss hinsichtlich der Besoldungsgruppe dem verliehenen Amt 
entsprechen, soweit nicht nachfolgend Ausnahmen zugelassen werden. 
 
2.2 Soweit im Haushaltsplan nicht etwas anderes bestimmt oder zugelassen ist, darf eine 
Planstelle auch mit einem Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn 
besetzt werden. Sie darf auch mit einem Beamten einer anderen Laufbahn/Fachrichtung der-
selben Laufbahngruppe besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren 
Endgrundgehalt einschließlich Amtszulage ausgestattet ist. Abweichend hiervon kann eine 
Planstelle einer höheren Laufbahngruppe auch mit einem Beamten der nächstniedrigeren 



Laufbahngruppe besetzt werden, wenn der Beamte in die Aufgaben der neuen Laufbahn-
gruppe oder Laufbahn eingeführt wird oder sich nach der Einführung darin zu bewähren hat. 
 
2.3 Auf Planstellen der Besoldungsordnung R dürfen nur Richter und Staatsanwälte geführt 
werden. Richter und Staatsanwälte sind auf Planstellen der Besoldungsordnung R zu führen, 
soweit durch Haushaltsgesetz nichts Abweichendes bestimmt oder zugelassen ist. 
 
2.4 Eine Planstelle ist auch dann besetzt, 
 
- wenn der eingewiesene Beamte oder Richter ohne Dienstbezüge beurlaubt ist oder aus an-
deren Gründen keine Dienstbezüge aus der Planstelle erhält. In diesem Fall kann nach Maß-
gabe des Haushaltsgesetzes eine Leerstelle ausgebracht werden.  
 
- wenn die Dienstbezüge des eingewiesenen Beamten von einer anderen Dienststelle erstattet 
werden.  
 
- wenn die Dienstbezüge des eingewiesenen Beamten oder Richters von einem anderen 
Dienstherrn erstattet werden. In diesem Fall kann nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes eine 
Leerstelle ausgebracht werden. 
 
- wenn die Planstelle durch Arbeitnehmer in Anspruch genommen wird. Das gilt auch, wenn 
der Arbeitnehmer wegen einer Erkrankung arbeitsunfähig ist und keine Ansprüche gegen das 
Land auf ein Entgelt im Krankheitsfall mehr bestehen. In diesem Fall kann nach Maßgabe des 
Haushaltsgesetzes eine Leerstelle ausgebracht werden. 
 
2.5 Eine Planstelle gilt als besetzt 
 
- wenn für diese Planstelle eine verbindliche Einstellungszusage erteilt wurde, 
 
- wenn für diese Planstelle eine Berufung nach § 78 ThürHG ausgesprochen worden ist, 
 
- wenn statt der Besetzung der Planstelle eine Zeit- oder Aushilfskraft oder ein abgeordneter 
Beamter oder Richter eines anderen Dienstherrn, für den die Dienstbezüge erstattet werden, 
zur Wahrnehmung der entsprechenden Aufgaben beschäftigt wird. 
 
2.6 § 49 ist entsprechend anzuwenden, wenn der Beamte in eine Planstelle mit höherem End-
grundgehalt eingewiesen wird, ohne dass sich die Amtsbezeichnung ändert. 
 
2.7 Abgeordnete Beamte oder Richter sind stets bei der abordnenden Dienststelle weiter auf 
einer entsprechenden Planstelle zu führen. Die Planstelle bei der abordnenden Dienststelle ist 
daher nicht frei und nicht besetzbar.  
 
2.8 Eine Planstelle, die für eine in § 23 Abs. 2 ThürBesG in der jeweils geltenden Fassung 
genannte Besoldungsgruppe und Laufbahn ausgebracht wird, darf nur für einen Beamten, der 
ein funktionales Amt in der entsprechenden Laufbahn ausübt oder einen Arbeitnehmer mit 
einer vergleichbaren Funktion in Anspruch genommen werden. 
 
2.9 Bei einem Wiederaufleben des ruhenden Amtes im Beschäftigungsverhältnis auf Lebens-
zeit ist der Beamte auf einer geeigneten besetzbaren Planstelle zu führen. Sofern bei einem 



vorfristigen unvorhergesehenen Wiederaufleben eines ruhenden Amtes keine freie Plan-/ 
Stelle zur Verfügung steht, ist der Bedienstete in die nächste frei werdende Plan-/Stelle einzu-
weisen. 
 

3. Rückwirkende Einweisung in eine Planstelle 
 
Die rückwirkende Einweisung zum Ersten eines Monats kann auch im Fall des § 49 Abs. 2 
Satz 1 nur erfolgen, soweit der Beamte die beamtenrechtlichen Voraussetzungen (Wahrneh-
mung der Obliegenheiten dieses oder eines gleichwertigen Amtes, beamtenrechtliche Erfor-
dernisse) für die Beförderung bereits zum Ersten des Monats erfüllt hat. Bei der rückwirkenden 
Einweisung handelt es sich zudem um eine Ermessensentscheidung, an die im Hinblick auf 
die wirtschaftliche und sparsame Verwendung von Haushaltsmitteln ein strenger Prüfungs-
maßstab anzusetzen ist. Dabei ist zudem zu beachten, dass die Voraussetzungen „höchstens 
drei Monaten“ und „zum Ersten eines Monats“ kumulativ anzuwenden sind. Es gilt daher nur 
eine maximale Rückwirkung bis zu dem Ersten eines Monats, der innerhalb der drei-monatigen 
Frist liegt, beispielsweise ist bei einer Beförderung am 15. April eine Rückwirkung maximal bis 
zum 1. Februar möglich. 
 

4. Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärter) 
 
Für Anwärter werden im Haushaltsplan keine Stellen veranschlagt. 
 

5. Stellen für Arbeitnehmer 
 
5.1 Eine Stelle für Arbeitnehmer darf, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, nur mit 
einem Arbeitnehmer der den Erläuterungen entsprechenden Entgeltgruppe besetzt werden. 
Arbeitnehmer dürfen nur eingestellt werden, soweit freie Stellen der in Betracht kommenden 
Entgeltgruppe zur Verfügung stehen. Dies gilt entsprechend, wenn Arbeitnehmern höherwer-
tige Tätigkeiten übertragen werden sollen und dadurch tarifrechtliche Ansprüche auf Höher-
gruppierung begründet werden. Die Dienststellen dürfen den Arbeitnehmern nur solche 
Dienstaufgaben übertragen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer Entgeltgruppe entsprechen. 
Dies gilt nicht für die vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. Nr. 5.3 ist 
zu beachten. Nr. 6 bleib unberührt.  
 
5.2 Die Besetzung einer Stelle mit einem Arbeitnehmer einer niedrigeren Entgeltgruppe ist 
zulässig.  
Wird die Stelle - gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer konkret absehbaren Höhergrup-
pierung - nicht entsprechend der Entgeltgruppe besetzt, soll sie im nächsten Haushaltsplan 
entsprechend der tatsächlichen Besetzung umgewandelt werden. 
 
5.3 Arbeitnehmern, denen höherwertige Tätigkeiten auf Zeit (§ 32 TV-L) oder auf Probe (§ 31 
TV-L) übertragen werden, sind aus Stellen der entsprechend höheren Entgeltgruppe zu ver-
güten, soweit die Dauer der Übertragung voraussichtlich 6 Monate überschreitet. Mit der Über-
tragung der Tätigkeit und Vergütung aus der höherwertigen Stelle wird die bisherige Stelle frei.  
Bei Beendigung der höherwertigen Tätigkeit ist der Arbeitnehmer auf einer geeigneten besetz-
baren Stelle zu führen. 
 



5.4 Voraussetzung für die Gewährung von über- oder außertariflichen Zulagen ist die Ausbrin-
gung eines entsprechenden Hinweises darauf bei der entsprechenden Stelle im Haushalts-
plan. Es besteht die Notwendigkeit einer gesonderten Regelung, z. B. in Form einer Erläute-
rung des Titels, aus der die Art der Personalausgabe hervorgeht, wenn es sich dem Inhalt 
nach um reale „besondere Personalausgaben“ handelt, d. h., wenn Beschäftigten Leistungen 
gewährt werden, die anderen vergleichbaren Beschäftigten nicht gewährt werden.  
 
5.5 Für Auszubildende werden im Haushaltsplan keine Stellen veranschlagt. 
 
5.6 Die Nrn. 2.4, 2.5 und 2.7 gelten für Stellen für Arbeitnehmer entsprechend. 
 
5.7 Im Rahmen der Umstellung der ausgebrachten Stellen auf Entgeltgruppen sind aufgrund 
von Übergangsregelungen noch wirksam werdende Bewährungsaufstiege etc. durch das Aus-
bringen von Stellen in Höhe der „Zielentgeltgruppe“ zu berücksichtigen. 
 

6. Anderweitige Besetzung von Planstellen 
 
6.1 Innerhalb der einzelnen Haushaltskapitel können unter Beachtung gesetzlicher Regelun-
gen, soweit und solange dienstliche Bedürfnisse dies erfordern, Planstellen auch mit Arbeit-
nehmern besetzt werden. Dies gilt nicht für Planstellen der R-Besoldung. 
 
6.2 Eine besetzbare Planstelle darf für einen Arbeitnehmer der vergleichbaren oder einer nied-
rigeren Entgeltgruppe in Anspruch genommen werden.  
 
6.3 Eine Planstelle, die mit einem teilzeitbeschäftigten Beamten besetzt ist, darf unter den 
Voraussetzungen der Nr. 7 gleichzeitig für teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer der vergleichba-
ren oder einer niedrigeren Entgeltgruppe in Anspruch genommen werden. 
 
6.4 Bei einer Besetzung von Planstellen mit Arbeitnehmern nach vorstehenden Maßgaben 
sind die Aufwendungen für die Bediensteten jeweils aus dem Titel zu leisten, bei dem sie nach 
dem Beschäftigungsverhältnis zu veranschlagen wären. 
 

7. Besetzung von Planstellen und Stellen mit mehreren teilzeitbeschäftigten Bedienste-
ten sowie Verrechnung von Bediensteten auf mehreren Planstellen und Stellen 
 
7.1 Auf einer Planstelle oder Stelle dürfen innerhalb eines Haushaltskapitels mehrere Teilzeit-
bedienstete (Arbeitnehmer und / oder Beamte bzw. Richter) derselben oder einer niedrigeren 
Besoldungs- oder Entgeltgruppe geführt werden.  
 
Es ist ebenso zulässig, Bedienstete innerhalb eines Haushaltskapitels auf mehreren Planstel-
len oder Stellen zu verrechnen. Bei der Verrechnung von mehreren Bediensteten auf einer 
Planstelle oder Stelle muss es sich jeweils um Bedienstete der gleichen oder einer niedrigeren 
Besoldungs- oder Entgeltgruppe handeln. Die Textziffern 2.2, 2.3 und 2.8 gelten jeweils ent-
sprechend. Voraussetzung ist stets, dass die (Brutto-)Gehalts- bzw. Besoldungsbruchteile, die 
aus einer Stelle oder Planstelle gezahlt werden, 1,0 nicht überschreiten; d.h. es dürfen nur 1,0 
individuelle Entgelte / Bezüge aus einer Stelle / Planstelle gezahlt werden. Der Gehalts- bzw. 
Besoldungsbruchteil ist in der Regel als Anteil der ermäßigten Arbeitszeit an der regelmäßigen 



vollen Arbeitszeit zu berechnen. Der Gehalts- bzw. Besoldungsbruchteil ist aber auch dann für 
die Stellenverrechnung maßgebend, wenn dieser von dem zu leistenden Arbeitszeitanteil (z.B. 
bei Teildienstfähigkeiten) abweicht. 
 
7.2 Eine zum Teil überwertige Besetzung von Planstellen und Stellen ist auch dann unzulässig, 
wenn sie durch entsprechende unterwertige Besetzungen ausgeglichen wird. 
 
7.3 Bei Inanspruchnahme von Freistellungsphasen nach § 63 Thüringer Beamtengesetz 
(bspw. Sabbatmodelle und Freistellung vor dem Ruhestand) ist der jeweilige Bedienstete auch 
während der Freistellungsphase auf seiner Stelle bzw. Planstelle zu führen. Die Stelle bzw. 
Planstelle ist während der Arbeits- und Freistellungsphase zu dem Anteil besetzt, die dem 
Gehalts- bzw. Besoldungsanteil des Bediensteten im Vergleich zu seiner Vollbeschäftigung 
entspricht. Der daraus resultierende freie Stellen- bzw. Planstellenanteil kann besetzt werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die (Brutto-)Gehalts- bzw. Besoldungsbruchteile, die aus 
einer Stelle bzw. Planstelle gezahlt werden, 1,0 (Plan-)Stellenanteile nicht überschreiten dür-
fen.  
 
7.4 Die vorstehenden Regelungen gelten mit der Maßgabe, dass sichergestellt werden muss, 
dass im Falle eines Anhebens des Beschäftigungsumfangs entsprechende besetzbare Stel-
len- bzw. Planstellenanteile zur Verfügung stehen. Hierzu kann sich daher die Notwendigkeit 
ergeben, von Beginn an die jeweilige Stelle oder Planstelle nur mit einem Bediensteten zu 
besetzen.  
 
7.5 Sofern im Rahmen von Maßnahmen zum Stellenabbau etc. kw-Vermerke ausgebracht 
wurden, besteht die Verpflichtung frühestmöglich unter Nutzung der sich aus der Besetzung 
von Planstellen und Stellen mit mehreren teilzeitbeschäftigten Bediensteten nach den Nrn. 7.1 
bis 7.4 ergebenden Möglichkeiten dafür Sorge zu tragen, dass Planstellen und Stellen frei sind 
oder werden, um die kw-Vermerke zu realisieren. 
 

8. Überwachung der Planstellen und Stellen 
 
8.1 Die obersten Landesbehörden und die nachgeordneten Dienststellen, denen Planstellen 
und Stellen zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, führen Nachweise zur Planstellen- und Stel-
lenüberwachung und -besetzung, und zwar getrennt nach einzelnen Dienststellen. Die Auf-
zeichnungen zur Stellenbewirtschaftung können auch in elektronischer Form geführt werden. 
 
8.2 Die Planstellen und Stellen innerhalb eines Kapitels und einer Besoldungsgruppe bzw. 
Entgeltgruppe sind fortlaufend zu nummerieren. 
 
8.3 In die Nachweise sind einzutragen 
 
- zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres die der Dienststelle zur Bewirtschaftung zugewiese-
nen Planstellen und Stellen und deren Besetzung getrennt nach den einzelnen Besoldungs- 
bzw. Entgeltgruppen. Planstellen mit Amtszulage gelten hierbei als besondere Besoldungs-
gruppe. Stellen mit tarifvertraglichen Zulagen sind besonders auszuweisen; 
 



- während des Haushaltsjahres laufend sämtliche Änderungen (z.B. Zuweisungen, Einsparun-
gen und Umsetzungen) nach der Zeitfolge, sodass jederzeit die Zahl der besetzten oder in 
Anspruch genommenen und der freien Planstellen und Stellen festgestellt werden kann.

8.4 Die Nachweisungen und Aufzeichnungen sind entsprechend der Anlage der „Richtlinie 
über die Aufbewahrung von Schriftgut in der Verwaltung des Freistaats Thüringen“ fünf Jahre 
bei Einsatz eines EDV-Verfahrens im System zugänglich zu halten beziehungsweise im Übri-
gen fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Mitteilung über Änderungen

Die Behörden, denen Planstellen oder andere Stellen zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, 
haben sicherzustellen, dass alle Änderungen in den Aufzeichnungen über die Planstellen- o-
der Stellenbesetzung der vom für Finanzen zuständigen Ministerium bestimmten Stelle in der 
festgelegten Form mitgeteilt werden. 

10. Gleichstellungsbestimmung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachfor-
men männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Status- und Funktionenbe-
zeichnungen in dieser Verwaltungsvorschrift gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

11. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Die Verwaltungs-
vorschriften zu § 49 ThürLHO vom 26. November 2010 in der Fassung vom 23. September 
2014 (Az.: H 1007 A-§49 VV/ThürLHO-32.2) treten an diesem Tag außer Kraft. 

Erfurt, 6. Nov. 2023 

Im Auftrag 

 
Abteilungsleiter 

Finanzministerium 
Erfurt, 6.11.2023 
Az.: 1040-32-H 1007/89 
ThürStAnz Nr. 49/2023 S. 1564-1566 
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